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Rüdiger Klasen                                                                                                                              22.05.2014                                                             
Wittenburgerstr.10                                                                                          
19243 Püttelkow                
Tel.: 038852-58951 
Mobil.: 0162-9027725 
 
 
Landkreis Ludwigslust- Parchim 
z. H. - Der Landrat- Rolf Christiansen 
Putlitzer Straße 25 
19370 Parchim 
 
 
Betrifft: Anzeige unmittelbare Gefahr in Verzug durch bevorstehende erhebliche 

Umweltverunreinigung / Gewässerverunreinigung durch Fremdeingriff in meine 
Abwasserentsorgung mit Antrag /Forderung auf Schadensabwehr/ Baustopp durch die o. 
g. zust. Behörden - öffentliches Interesse- 

 
Eilige Dienstsache! 
 
FACHAUFSICHTSBESCHWERDE und DIENSTAUFSSCHTSBESCHWERDE gegen Ihre Mitarbeiterin 
Frau Czubak wegen Untätigkeit, Unterlassung, organisierter Unverantwortlichkeit und 
unterlassener Hilfeleistung, grobe Verletzung der Dienstpflicht, Verletzung der Auskunftspflicht- 
keine bürgernahe Auskünfte, Verweigerung rechtliches Gehör für meine Person 
Grundrechteverletzung   gegenüber meiner Schutz befohlenen Person  
 
Telefonat zum Vorgang mit Herrn Söhner vom Landkreis Ludwigslust- Parchim vom 16.04.2014, meine 
ignorierten Schreiben an die untere Wasserbehörde + FD Natur- und Umweltschutz vom 18.04.2014 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Damen und Herren. 
 
Es geht hier nicht um ein zivilrechtliches Klärungsverfahren, sondern das ich durch den am 23.04.2013 
gemeldeten Vorgang in akute NOT geraten bin. Eine gütliche Klärung mit dem Nachbar scheidet durch 
dessen Verhalten aus. Da ich als Rentner und Sozialhilfeempfänger völlig mittellos bin, ist der Landkreis 
Ludwigslust- Parchim und seine Fachabteilungen wie FD Natur- und Umweltschutz zur Regulierung für 
mich als seine Schutz befohlene Person zuständig und Verpflichtet. Diese behördliche Verantwortung 
Ihrer zuständigen Behörde wird von Frau Czubak In ihren verspäteten Antwortschreiben vom 09.05.2014 
auf mein Schreiben vom 23.04.2014 hartnäckig ignoriert und jegliche Verantwortung auf meine Schutz 
befohlene Person abgewälzt. Das stellt eine Grundrechteverletzung dar, weil ich absolut finanziell NICHT 
in der Lage bin einen Klärgrubenneubau zu bezahlen noch umgehend einzuleiten. Ich bin daher völlig 
handlungsunfähig blockiert und es wird mir trotz Antrag vom 23.04.2013  seitens des Landkreises KEINE 
tragfähige Sofort bzw. Zwischenlösung angeboten.  
 
Die ebenfalls angeschrieben Fachabteilung FD 50 Soziales schweigt und hat mein Schreiben vom 
23.04.2014 bis heute ignoriert. Damit verletzt die BRD Behörde Landkreis Ludwigslust- Parchim - Der 
Landrat- die Fürsorgepflicht und der Dienstpflicht gegenüber dem Bürger, was hiermit unter o.g.  
FACHAUFSICHTSBESCHWERDE + DIENSTAUFSSCHTSBESCHWERDE angezeigt wird. Da es sich 
um Straftaten handelt, erfolgt gesondert Strafantrag/ Strafanzeige.  
Mein Nachbar Herr Scharfenberg ist durch die Behörde Landkreis Ludwigslust- Parchim 
veranlasst angehalten eine neue Abwasseranlage zu errichten, was er auch macht. Es besteht für mich 
als alt angeschlossenen Nachbar unmittelbare Gefahr in Verzug und der Landkreis Ludwigslust- Parchim 
hat seine Verantwortung nicht nach und wimmelt mich in meiner extremen Notlage mit zeitlich verspäteten 
Schreiben ab. Das stellt ebenfalls eine grobe Verletzung der Dienstpflicht dar.  
 
Da ich als EU - Rentner und Sozialhilfeempfänger mittellos bin, läuft seit dem Jahr 2009/ 2010 ein 
Verfahren zur Kostenübernahme für den Neubau einer vollbiologischen Kläranlage bzw. 
Abwassersammelgrube am zuständigen Landkreis Ludwigslust- Parchim und dem Sozialgericht Schwerin. 
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Die wasserrechtliche Erlaubnis wurde am 21.09.2010 vom Landkreis erteilt.  
Bereits beantragt und genehmigte EU- Fördergelder sind auf Grund der unverhältnismäßigen 
Verfahrenslänge verfallen und müssen 2014 erneut beim Landkreis beantragt werden. Ich habe den 
Landkreis Ludwigslust- Parchim um eine sofortige Zwischenregelung gebeten- was einfach vom Landkreis 
Ludwigslust- Parchim FD Soziales ignoriert wird.  
 
Trotz Forderung fehlt ein Aktenzeichen fehlt auf dem Antwortschreiben von Frau Czubak was hiermit 
ebenfalls unter Beschwerde angezeigt wird. Offenkundig wird hier illegal eine Anonymisierung – keine 
Aktenkundigkeit des Vorganges versucht um einen verantwortlichen Durchgriff zu verhindern! 
 
NICHT AKTENKUNDIG: Daher ist mir der Durchgriff nach § 839 BGB, respektive 823 BGB verwehrt. 
Das Original daher an Sie wegen Unklarheit zurück. Es ist nicht klar ob das schreiben überhaupt von 
Ihren Landkreis Ludwigslust- Parchim kommt. 
 
Die Unterstellung unsachlicher Telefonate wird scharf zurückgewiesen und als Verleumdung gewertet. Ich 
habe lediglich meine Notsituation erklärt und eindringlich um Klärung gebeten was aber stereotyp von 
Frau Czubak unbegründet abgewimmelt worden ist. 
 
Die Behörde Landkreis Ludwigslust- Parchim ist zur Gefahrenabwehr unmittelbar zuständig: Ich verweise 
vorbeugend auf die persönlich strafbewehrte Haftung der zust. Mitarbeiter und die Amtshaftung im 
möglichen Schadensfall. Da die Mitarbeiter des Landkreises Frau Czubak schon jetzt die Verantwortung 
unverantwortlich organsiert abgewiesen hat,  wird o.g.  FACHAUFSICHTSBESCHWERDE und 
DIENSTAUFSSCHTSBESCHWERDE gestellt und sofortige Aufklärung und Abhilfe gefordert. 
 
Gemäß § 63 BBG tragen alle Beteiligten für die Rechtmäßigkeit ihrer 
dienstlichen Handlungen die volle persönliche Verantwortung. 
 
Bitte geben Sie bei Ihren künftigen Schreiben unbedingt den Vor- und Zunamen des Verfassers an, damit 
ich bei einem eventuellen Durchgriff gemäß § 823 BGB respektive 839 BGB nicht gehindert bin. 
 
Ich bitte um umgehende Benachrichtigung zum Vorgang und lfd. Information über die sofort 
einzuleitenden Maßnahmen. Es wird verweisen das der Vorgang als EILT zu behandelt ist. 
Es besteht öffentliches Interesse.  
 
Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Rüdiger Klasen 
 
Anlage Kopien der o.g.  Schreiben Kopie Renten- und Sozialhilfebescheid 
 
Verteiler: 
 
Zur Kenntnisnahme und weiteren Veranlassung: 
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern 
Der Minister Dr. Till Backhaus 
Paulshöher Weg 1 
19061 Schwerin 
 
Zur Kenntnisnahme und weiteren Veranlassung: 
Bundesministerium, für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
z. H. der Bundesministerin Dr. Barbara Hendricks  
Stresemannstraße 128-130 
10117 Berlin 


